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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:  

 

Vorbemerkung: 

Grundlage für die Beantwortung der Anfrage bildet 

der „Kriminalpolizeiliche Meldedienst in Fällen Politisch 

motivierter Kriminalität“ (KPMD-PMK). Dabei handelt 

es sich entgegen der „Polizeilichen Kriminalstatistik“ 

(PKS) um eine Eingangsstatistik. Die Fallzählung erfolgt 

tatzeitbezogen, unabhängig davon, wann das Ermittlungs-

verfahren an die Staatsanwaltschaft abgegeben wurde. 

 

Die folgenden statistischen Angaben stellen keine 

Einzelstraftaten der Politisch motivierten Kriminalität 

(PMK) dar. Bei der Darstellung handelt es sich um Fall-

zahlen. 

 

Ein Fall bezeichnet jeweils einen Lebenssachverhalt in 

einem engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhang 

mit identischer oder ähnlicher Motivlage, unabhängig von 

der Zahl der Tatverdächtigen, Tathandlungen, Anzahl der 

verletzten Rechtsnormen oder der eingeleiteten Ermitt-

lungsverfahren. 

 

Die Fallzahlen der PMK unterliegen bis zum Ab-

schluss der Ermittlungen – gegebenenfalls bis zum 

rechtskräftigen Gerichtsurteil – einer Bewertung gemäß 

der angenommenen Tatmotivation. Darüber hinaus kön-

nen Fälle der PMK erst nach dem Statistikschluss bekannt 

und entsprechend gezählt werden. Deshalb kommt es 

sowohl unter- als auch überjährig immer wieder zu Fall-

zahlenänderungen. 

 

Um die Fallzahlen übersichtlich und in Teilbereichen 

vergleichbar darzustellen, erfolgt die Unterteilung in die 

Deliktsarten Terrorismus, Gewaltdelikte, Propagandade-

likte und sonstige Delikte. 

 

Terrorismus ist über die Strafbarkeit der Bildung einer 

terroristischen Vereinigung gemäß §§ 129a, 129b Strafge-

setzbuch (StGB) gesetzlich bestimmt. Als Terrorismus 

werden darüber hinaus schwerwiegende politisch moti-

vierte Gewaltdelikte (Katalogtaten des § 129a StGB) 

sowie Verstöße gegen §§ 89a, 89b, 89c und 91 StGB 

erfasst.  

 

Gewaltdelikte sind Tötungsdelikte, Körperverletzun-

gen, Brand- und Sprengstoffdelikte, Landfriedensbrüche, 

gefährliche Eingriffe in den Schiffs-, Luft-, Bahn- und 

Straßenverkehr, Freiheitsberaubung, Raub, Erpressung 

und Widerstands- sowie Sexualdelikte einschließlich der 

Versuche. 

Propagandadelikte sind Verstöße gegen § 86 StGB 

(Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger 

Organisationen) und gegen den § 86a StGB (Verwenden 

von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen). 

 

Die sonstigen Delikte beinhalten alle weiteren Straf-

rechtsnormen des StGB sowie der Strafrechtsnebengeset-

ze [zum Beispiel Beleidigung gemäß § 185 StGB, Sach-

beschädigung gemäß § 303 StGB oder Verstöße gegen 

das Versammlungsgesetz (VersG)]. 

 

Aufgrund des Anschlages auf den Berliner Weih-

nachtsmarkt am Breitscheidplatz und der damit verbunde-

nen polizeilichen Maßnahmen sind im KPMD-PMK Er-

fassungsrückstände zu verzeichnen, die bislang noch nicht 

aufgearbeitet werden konnten. Valide Fallzahlen für das 

Jahr 2016 liegen demnach nicht vor. Gleichwohl handelt 

es sich um die Fallzahlen, die auch im Jahresbericht PMK 

für das Jahr 2016 Verwendung finden.  

 

1. Wie viele rechtsextremistisch motivierte Straftaten 

(aufgeschlüsselt nach der „PMK-rechts“ und unterteilt in 

einzelne Deliktsbereiche) hat es im Jahr 2016 gegeben? 

 

Zu 1.: Fälle der Deliktsqualität Terrorismus waren im 

Berichtsjahr im Phänomenbereich Politisch motivierte 

Kriminalität - rechts (PMK - rechts) nicht zu verzeichnen. 
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2. Wie viele linksextremistisch motivierte Straftaten 

(aufgeschlüsselt nach der „PMK-links“ und unterteilt in 

einzelne Deliktsbereiche) hat es im Jahr 2016 gegeben? 

 

Zu 2.: Fälle der Deliktsqualitäten Terrorismus und 

Propagandadelikte waren im Berichtsjahr im Phänomen-

bereich Politisch motivierte Kriminalität - links (PMK - 

links) nicht zu verzeichnen. 

 

Fallaufkommen PMK – links 2016 in den Deliktsbe-

reichen 

 

  

Berlin, den 14. März 2017 

 

 

In Vertretung 

 

Torsten Akmann 

Senatsverwaltung für Inneres und Sport 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 17. Mrz. 2017) 


